
Mühlenwegbrücke („Fuchsbergbrücke“) 

Ab dem 01.01.2012 dürfen wir nur noch bis zur Mühlenwegbrücke 

(„Fuchsbergbrücke“) angeln! 

Die Angelverbotszone reicht jetzt von der Mühlenwegbrücke 

(„Fuchsbergbrücke“) über das Schleusenbecken bis zu den Schleusen! 


